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MERKBLATT ZUR BEANTRAGUNG  
VON REISEKOSTENZUSCHÜSSEN  

FÜR DIE TEILNAHME AN FACHKONFERENZEN  

Die Beteiligung an Fachkonferenzen stellt einen wichtigen Teilaspekt der Qualifizierungsphase dar. Um jedem 

Mitglied der Graduiertenakademie die Teilnahme an einer Fachtagung zu ermöglichen, unterstützt die Graduier-

tenakademie die aktive Beteiligung an wissenschaftlichen Fachkonferenzen durch die Gewährung von Reisekos-

tenzuschüssen.  

1. Antragsfähiger Personenkreis 

- Mitglieder der Graduiertenakademie 

Anträge auf Reisekostenzuschüsse werden von Antragsstellerinnen und Antragstellern für sich als Ein-

zelpersonen, nicht aber für eine Gruppe von Mitgliedern gestellt.  

2. Förderungsfähige Reisen  

- Gefördert werden Reisen zu nationalen oder internationalen wissenschaftlichen Fachkonferenzen oder 

Sommer- bzw. Winterschulen mit direktem Bezug zur Doktorarbeit bzw. Forschungstätigkeit und mit ei-

nem eigenen Beitrag (Vortrag, Poster-Präsentation) der Antragstellerin/des Antragstellers.   

3. Höhe der Förderung 

- Jedes Mitglied der Graduiertenakademie kann max. 500 EUR des Mitglieds-Budgets bei der Graduier-

tenakademie für Reisekostenzuschüsse einsetzen, wenn keine alternativen Finanzierungsmöglichkeiten 

vorliegen. 

- Je nach Lage des Einzelfalles (u.a. wenn die tatsächlichen Kosten den maximalen Zuschuss durch die 

Graduiertenakademie und ggf. Zuschüsse weiterer Förderer übersteigen) wird vorausgesetzt, dass auch 

der zuständige Fachbereich oder die übergeordnete Einrichtung einen Beitrag zur Finanzierung leistet. 

4. Erstattungsfähige Kosten  

Zu den Ausgaben für die Teilnahme an Fachkonferenzen, die bei der Abrechnung geltend gemacht werden kön-

nen, gehören die Konferenzgebühren, Reisekosten und Unterbringungskosten. Tagegelder können keine Be-

rücksichtigung finden. Nicht gedeckt werden Kosten für Verpflegung, Sachkosten wie Bücher und Fotokopien, 

Unterhaltung oder private Reisen. Bitte beachten Sie bei der Planung der Reise die Verfahrenshinweise zur Um-

setzung des Landesreisekostengesetzes (LRKG M-V).  

5. Antragsverfahren 

Anträge für Reisekostenzuschüsse sollten mindestens vier Monate vor dem Konferenztermin online bei der Ge-

schäftsstelle Graduiertenakademie eingereicht werden.  

Die Graduiertenakademie erwartet von den Antragsstellerinnen und Antragstellern, dass sich vorrangig bei ande-

ren Fördermittelgebern um eine Förderung bemüht wird. Bestehen Finanzierungsmöglichkeiten von anderer 

Seite, so müssen diese – auch im eigenen Interesse – ausgeschöpft werden, bevor eine Förderung durch die 

Graduiertenakademie in Anspruch genommen werden kann.  

https://www80.prozessplattform.de/uni-rostock/apps/v3.1.23/viewer.html?entry=5314f74a-2dc6-41fe-889b-d6502e597547&shareToken=5769cde4-2e7a-4447-aefc-4c8676068392
https://www80.prozessplattform.de/uni-rostock/apps/v3.1.23/viewer.html?entry=5314f74a-2dc6-41fe-889b-d6502e597547&shareToken=5769cde4-2e7a-4447-aefc-4c8676068392


a) Beantragung von Zuschüsse zu Forschungsaufenthalten und Tagungsbesuchen im Ausland:  

Promovierende deutscher Nationalität stellen für Zuschüsse zu Forschungsaufenthalten und Tagungsbesu-

chen im Ausland bitte mit erster Priorität einen Antrag auf Kurzzeitstipendien bzw. Zuschüsse zu Kongress-

reisen beim Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD). Bitte beachten Sie hier die Fristen für die 

Antragsstellung. Der Antrag beim DAAD muss im Original, postalisch und den formalen Vorgaben entspre-

chend spätestens vier Monate vor dem ersten Tag der Veranstaltung beim DAAD eingegangen sein. Aus-

nahmen von der Vier-Monatsfrist sind ausgeschlossen. Um die Frist beim DAAD einzuhalten, kann die Be-

stätigung der Vortragsannahme beim DAAD nachgereicht werden. Zur Einhaltung der Fristen können Sie 

dennoch Ihren Antrag bei der Graduiertenakademie parallel zu Ihrem Antrag beim DAAD stellen.  

Weitere Informationen zu Reisekostenzuschüssen finden Sie auf der Webseite der Graduiertenakademie. 

6. Förderantrag  

Das Antragsformular kann auf der Website der Graduiertenakademie heruntergeladen werden: 

https://www.uni-

rostock.de/forschung/nachwuchsfoerderung/graduiertenakademie/foerderung/reisekostenzuschuss/ 

Bitte reichen Sie den unterschriebenen Antrag mit den erforderlichen Anlagen als PDF-Datei über das Online-

Formular auf den Webseiten der Graduiertenakademie ein: 

https://www.uni-rostock.de/forschung/nachwuchsfoerderung/graduiertenakademie/foerderung/antragsportal/ 

Die Leitung der Graduiertenakademie entscheidet über die Vergabe der Mittel.  

7. Weiteres Prozedere nach Bewilligung des Antrags 

Vor Antritt der Dienstreise, nach der Bewilligung durch die Graduiertenakademie: 

- Zur Auszahlung des Reisekostenzuschusses muss ein Dienstreiseantrag gestellt werden. Erst mit dem 

Dienstreiseantrag erfolgt die formale Genehmigung der Dienstreise. Ohne das Stellen eines Dienst-

reiseantrages kann keine Förderung der Graduiertenakademie erfolgen. Die Zuschüsse der Graduier-

tenakademie werden im Zuge der Reisekostenabrechnung vom Referat 2.4 Personalhaushalt ausbe-

zahlt.  

- Der durch die Betreuerin/den Betreuer bzw. der Lehrstuhlinhaberin/des Lehrstuhlinhabers unterschrie-

bene Dienstreiseantrag (nur Seite 1) muss der Graduiertenakademie spätestens drei Wochen vor Rei-

seantritt vorliegen. 

- Werden keine weiteren Zuschüsse gewährt, werden die Felder „Kapitel“, „Titel“, „Finanzierung durch“ die 

Graduiertenakademie ausgefüllt, müssen also freigelassen werden. Bei der Gewährung weiterer Zu-

schüsse (Institut, Lehrstuhl, Fakultät, Promotionsprogramm oder externe Fördermittelgeber), werden die 

Felder „Kapitel“, „Titel“, „Finanzierung durch“ durch die jeweilige Einrichtung ausgefüllt. Die Geschäfts-

stelle der Graduiertenakademie ergänzt dann die Daten zur Förderung durch die Graduiertenakademie. 

- Die Graduiertenakademie leitet den Antrag zur Genehmigung der Dienstreise an das Referat 2.4 Perso-

nalhaushalt weiter.  

Nach der Dienstreise: 

- Einreichung der ausgefüllten Seiten 2-3 des Dienstreiseantrages und der originalen Rechnungen und 

Zahlungsbelege bei der Graduiertenakademie.  

- Nach erfolgter Abrechnung bucht die Graduiertenakademie den bewilligten Reisekostenzuschuss vom 

Mitglieds-Konto der Antragstellerin/des Antragstellers ab  

- Erstellung eines Kurzberichtes über den Verlauf und die Ergebnisse der Konferenzteilnahme für die 

Graduiertenakademie (zu übermitteln als Dateianhang per E-Mail – nicht als gedruckte Version!) 

https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&daad=&q=kongressreisen&page=1&detail=57369745
https://www.daad.de/ausland/studieren/stipendium/de/70-stipendien-finden-und-bewerben/?status=&target=&subjectGrps=&daad=&q=kongressreisen&page=1&detail=57369745
https://www.uni-rostock.de/fileadmin/uni-rostock/UniHome/Forschung/Graduiertenakademie/Dokumente/UEbersicht_Reisekostenzuschuesse.pdf
https://www.uni-rostock.de/forschung/nachwuchsfoerderung/graduiertenakademie/foerderung/reisekostenzuschuss/
https://www.uni-rostock.de/forschung/nachwuchsfoerderung/graduiertenakademie/foerderung/reisekostenzuschuss/
https://www.uni-rostock.de/forschung/nachwuchsfoerderung/graduiertenakademie/foerderung/antragsportal/

